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§ 19c EisbG Meldepflicht bei Unfällen
und Störungen

 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

§ 19c.

Das Eisenbahnunternehmen ist verp0ichtet, Unfälle und Störungen, die beim Betrieb einer ö3entlichen Eisenbahn

oder einer Anschlussbahn, beim Betrieb von Schienenfahrzeugen auf einer ö3entlichen Eisenbahn oder einer

Anschlussbahn oder beim Verkehr auf einer ö3entlichen Eisenbahn oder einer Anschlussbahn auftreten, unverzüglich

der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes zu melden. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und

Technologie hat den Umfang und die Form der Meldungen der Eisenbahnunternehmen durch Verordnung zu

bestimmen.
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